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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG 

• Gaskraftwerke
Die Möglichkeiten von gesetzlichen Einschränkungen zur
Verstromung von Gas könnten zu einer grundlegenden 
Veränderung in den Wirtschaftlichkeitsrechnungen führen, 
sodass hier ggf. über außerplanmäßige Abschreibungen 
nachzudenken wäre.2 

1.3 Vorratsvermögen 

1.3.1 Allgemeine Ausführungen 
Bei 
• fertigen und unfertigen Erzeugnissen
• unfertigen Leistungen
• Waren
wird der am Abschlussstichtag beizulegende Wert retrograd 
ermittelt, um eine verlustfreie Bewertung vorzunehmen.

Ausgegangen wird dabei vom voraussichtlichen Veräuße-
rungserlös. 
Von diesem Betrag werden in einem weiteren Schritt die anfal-
lenden Kosten abgezogen, die zwischen dem Bilanzstichtag 
und dem Veräußerungszeitpunkt voraussichtlich anfallen. 

Diese Kosten resultieren bei fertigen Leistungen und Waren bei-
spielsweise aus 
• Verpackungs- und produktbezogenen Vertriebskosten
• Allgemeinen Vertriebskosten
• Verwaltungskosten
• Fremdkapitalkosten für Lagerung
Ein deutlicher Kostenanstieg ist hier bei den Verpackungs- und
Vertriebskosten zu verzeichnen, sodass hier ggf. deutlich höhe-
re Abzüge vorzunehmen sind.
Bei unfertigen Waren oder Leistungen sind ergänzend hierzu
die bis zur Veräußerung entstehenden zusätzlichen Herstel-
lungskosten auf Vollkostenbasis zu berücksichtigen.
Es sind weitere erhebliche Kostensteigerungen aufgrund der
gestiegenen Gas- und Stromkosten zu beachten.
Dies gilt umso mehr, als es sich um energieintensive Unterneh-
men handelt, wie z. B. die
• Papierindustrie
• Herstellung von chemischen Erzeugnissen oder

2 Vgl. IDW Fachlicher Hinweis des Energiefachausschusses (EFA) „Auswirkungen der Turbulenzen in den Energiemärkten 
auf die Energiebranche“ in IDWLife 02.2023, S. 151 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) sind nur die Risiken für wesent-
liche falsche Darstellungen zu identifizieren (und zu dokumen-
tieren), für die eine reelle Möglichkeit besteht, sowohl aufzutre-
ten als auch wesentlich zu sein.77 

Damit eine geeignete Grundlage für die der Identifizierung fol-
gende Beurteilung der Risiken sowie für die Planung weiterer 
Prüfungshandlungen geschaffen werden kann, sind die Risiken 
für wesentliche falsche Darstellungen wie folgt zu kategorisie-
ren: 78 
• Liegt ein Risiko auf Aussageebene oder auf Abschlussebe-

ne vor?
• Liegt ein Risiko vor, bei dem aussagebezogene Prüfungs-

handlungen alleine keine ausreichenden geeigneten Prü-
fungsnachweise erbringen?

• Liegt ein bedeutsames Risiko vor?

12.1 Warum unterscheiden die ISA zwischen den Risiken 
auf Abschlussebene und auf Aussageebene [zu Schritt 
4 + 5 von 10] 
Die Unterscheidung dieser beiden Risikokategorien ist notwen-
dig, weil der Abschlussprüfer je nach Kategorie unterschiedlich 
darauf reagieren muss. 

12.1.1 Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschlussebe-
ne [zu Schritt 4 von 10] 
Diese Risiken beziehen sich auf den Abschluss als Ganzes und 
können möglicherweise eine Vielzahl an Aussagen betreffen. 

Sie werden in der Regel 
• durch qualitative Umstände in den Unternehmen verursacht

und
• betreffen eine ganze Reihe von Abschlussposten oder
• vergrößern die Risiken auf Aussageebene.

Auf derartige Risiken kann der Abschlussprüfer in allgemeiner 
Form reagieren. 

77 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A186 
78 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 28.1, 32, 33 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

12.1.2 Risiken wesentlicher falscher Darstellung auf Aussageebene [zu 
Schritt 5 von 10] 
Die Risiken auf Aussageebene betreffen in der Regel einzelne 
Prüffelder. 
Der Abschlussprüfer hat zu analysieren, welche Möglichkeiten 
wesentlicher falscher Darstellungen bei den verschiedenen 
Abschlussbestandteilen und ihren zugehörigen Angaben hin-
sichtlich 
• Ansatz
• Bewertung
• Darstellung

auftreten können.

Auf diese Risiken kann der Abschlussprüfer durch die Auswahl 
ausreichender und geeigneter aussagebezogener Prüfungs-
handlungen bzw. Funktionsprüfungen reagieren. 

Bei der Prüfung von Abschlüssen ist stets zu berücksichtigen, 
dass das Management mit der Vorlage eines zu prüfenden Ab-
schlusses eine Aussage dahingehend macht, dass der Ab-
schluss in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechnungs-
legungsvorschriften aufgestellt wird.  

Damit macht das Management hinsichtlich der einzelnen Be-
standteile des Abschlusses und damit zusammenhängenden 
Angaben Aussagen. 
Zur Einschätzung des Risikos wesentlicher falscher Darstellun-
gen auf Aussageebene hat der Prüfer je Prüffeld zu entschei-
den, welche Fehlermöglichkeiten im Hinblick auf die einzelnen 
Aussagen bestehen.  

Er hat zu beurteilen, bei welchen Aussagen 
• das Risiko als wesentlich für falsche Darstellungen einzustu-

fen ist (relevante Aussagen), und
• die Wahrscheinlichkeit einer falschen Darstellung so gering

ist, dass keine weitere Beurteilung, bzw. keine weiteren Prü-
fungshandlungen, notwendig sind.

Bei den Aussagen werden folgende beiden Kategorien unter-
schieden: 
1. Aussagen zu Arten von Geschäftsvorfällen und Ereignissen,

sowie damit verbundene Abschlussangaben
Für die Risikoeinschätzung beziehen sich die „Arten von Ge-
schäftsvorfällen“ auf Prüfungszeiträume und somit auf
Stromgrößen.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Auf der Grundlage der Beurteilung der inhärenten Risiken in-
nerhalb von Kategorien entlang des Spektrums kann der Prüfer 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen festlegen.  

12.1.4.5 Einstufung als bedeutsames Risiko 

Der Abschlussprüfer hat weiterhin festzustellen, ob etwaige be-
urteilte Risiken wesentlicher falscher Darstellungen bedeutsame 
Risiken sind.  

Dabei hat er diejenigen beurteilten Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen zu identifizieren, die im Spektrum inhärenter 
Risiken nahe am oberen Ende liegen. 

Diese Beurteilung erfolgt im pflichtgemäßen Ermessen des Ab-
schlussprüfers. 

Den so identifizierten bedeutsamen Risiken kann somit mehr 
Aufmerksamkeit bei der Prüfung gewidmet werden.89 

Zusammenfassend kann der Prozess durch folgendes Schaubild 
dargestellt werden: 
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Sonstige 
falsche 

Darstellungen

Risiken, bei denen 
aussagebezogene 

Prüfungshandlungen 
nicht ausreichen

Bedeutsame 
Risiken

ÜBERSICHT DES ABLAUFS DER RISIKOIDENTIFIZIERUNG UND -BEURTEILUNG*

*Quelle: IDW in Anlehnung an ISA [DE] 315 (Revised 2019)

Abbildung 41: Übersicht des Ablaufs der Risikoidentifikation und -beurteilung 

Die inhärenten Risikofaktoren können somit in vier Phasen des 
Risikoidentifikations- und -beurteilungsprozesses von Bedeutung 
sein:  

89 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. A 218 ff. 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 
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EINSCHÄTZUNG VON FALSCHEN DARSTELLUNGEN

Verständnis von 
Einheit, Umfeld, Rechnungslegungsgrundsätzen und vom internen Kontrollsystem

Berücksichtigung konkrete Abbildung von Vermögensgegenständen, 
Schulden und Geschäftsvorfällen sowie sonstigen Abschlussangaben

WIE ist ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und ihr Ausmaß?

WO? Gibt es Anzeichen für konkrete Risiken falscher Darstellungen

Beurteilung eines jeden identifizierten Risikos falscher Darstellungen

Risiko auf Abschlussebene
(betrifft Risiko eine Vielzahl von 

Aussagen)
Risiko auf Aussagenebene

Identifiziertes 
Risiko

Falsche 
Darstellung bei 

einzelnen 
Aussagen

Interne 
Kontrollen

Führt Risiko zu einer wesentlichen
falschen Darstellung?

Risiko ist nicht wesentlich 
(ACHTUNG: evtl. mehrere in 

Summe wesentlich)

Abbildung 42: Einschätzung von Fehlerrisiken 

Beispiel:  
Prüfung des Vorhandenseins im Verkaufsprozess. 

Der Prüfer kann die Kontrollen auf ihre Wirksamkeit hin untersu-
chen, die die Vollständigkeit gewährleisten sollen (Systemprü-
fung). 

Zur Prüfung des Vorhandenseins von Forderungen können 
Saldenbestätigungen eingeholt werden. 

12.2 Bedeutsame Risiken [zu Schritt 5 + 8 von 10] 

12.2.1 Neue Definition des „bedeutsamen Risikos“93 
Ein „bedeutsames Risiko“ liegt bei einem identifizierten Risiko 
wesentlicher falscher Darstellungen vor, für das 
1. aufgrund des Ausmaßes, in dem sich die inhärenten Risiko-

faktoren auf die Kombination
• aus der Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer falschen

Darstellung und
• dem Ausmaß der potenziellen falschen Darstellung, so-

fern diese eintritt,
• die Beurteilung des inhärenten Risikos nahe am oberen

Ende des Spektrums inhärenter Risiken liegt; oder

93 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 12 (l) 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

12.5 Beurteilung der aus den Prüfungshandlungen zur Risi-
kobeurteilung erlangten Prüfungsnachweise 
Nachdem der Abschlussprüfer sich intensiv mit den Risiken be-
schäftigt hat, hat er im Anschluss dran zu beurteilen, ob die 
dabei gewonnenen Prüfungsnachweise eine angemessene 
Grundlage für die Identifizierung und Beurteilung der Risiken 
bilden. 

Sollte dies nicht der Fall sein, muss er weitere Prüfungshandlun-
gen vornehmen. 

12.6 Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden und Ab-
schlussangaben, die nicht bedeutsam aber wesent-
lich sind [zu Schritt 8 von 10] 
Der Prüfer muss im Rahmen des Risikobeurteilungsprozesses 
immer wieder zurückgehen und prüfen, ob die ursprünglich als 
nicht bedeutsam eingestuften Geschäftsvorfälle, Kontensalden 
und Angaben, die aber wesentlich sind, ggf. neu zu beurteilen 
und als „bedeutsam“ einzustufen sind. 

12.7 Fortlaufende Anpassung der Risikobeurteilung [zu 
Schritt 9 von 10] 
Ebenso hat der Abschlussprüfer bei neuen Erkenntnissen, die im 
Widerspruch zu den ursprünglichen Annahmen für den Risiko-
analyseprozess stehen, die Risikoidentifizierung und -beurteilung 
anzupassen.  

12.8 Verpflichtende Dokumentationsbestandteile [zu Schritt 
10 von 10] 
Im Rahmen der Dokumentation der Abschlussprüfung hat der 
Abschlussprüfer zumindest folgende Aspekte in den Arbeitspa-
pieren zu dokumentieren: 
1. Diskussion und Informationsaustausch im Prüfungsteam
2. Kernelemente des Verständnisses von den unterschiedlichs-

ten Aspekten des Risikobeurteilungsprozesses, einschließlich
der Informationsquellen

3. Konkrete Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung
4. Beurteilung der Ausgestaltung der identifizierten Kontrollen

und Feststellung zu deren Implementierung
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Modellhafte Darstellung des Risikomodells nach den neuen GoA 
(ISA [DE] 315 (Revised 2019)) – unverbindliches Praxisbeispiel1 
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(AUSZUG)

E – Existenz
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V – Vollständigkeit
G – Genauigkeit
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n+1 „Aufträge der öffentlichen Hand“
Risiko: Notwendigkeit von Nachträgen
• Niedriger Preis, um Auftrag zu erhalten (Submis-

sion)
• Risiko: Nachträge versäumt und ggf. Aufträge

nicht kostendeckend
• Künftig: Gefahr der knappen Kassen der Kommu-

nen

 Ja
 Nein

• Vorräte
• Forderungen
• Rückstellungen

• Vollständigkeit
• Bewertung
• Periodenabgrenzung

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

Komplexität und Subjektivität – mittel: an-
spruchsvolle Materie, leicht überschaubar, 
da Know-how im Unternehmen existiert

 Ja
 Nein

n+2 „Beschäftigung von Subunternehmern“
Risiko: Zuverlässigkeit/Kostendeckung
• Vergabepreis kann weitergereicht werden?
• Abbildung im Monatsreporting
• Weitergabe Ansprüche aus Gewährleistung mög-

lich?
• Kann Planung der Kosten eingehalten werden o-

der ist mit steigenden Kosten zu rechnen?

 Ja
 Nein

•
• Vorräte
• Rückstellungen

• Eigentum
• Vollständigkeit
• Bewertung
• Ausweis
• Periodenabgrenzung

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
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Komplexität und Unsicherheit – hoch: Wenn 
Subunternehmer tätig wurden, bereits Bilan-
zierung von unfertigen Leistungen? – unab-
hängig von der Abrechnung durch Subun-
ternehmer;
Gewährleistungsverpflichtungen: Aufteilung 
auf Haupt- und Subunternehmer komplex; 
insgesamt mittel, weil nur wenige Subunter-
nehmer eingesetzt werden (Ausmaß und 
Wahrscheinlichkeit des Fehlermittels)

 Ja
 Nein

n+3 „Bautenfortschrittsüberwachung“
Risiko: Angemessene Organisation
• Fortlaufendes Baustellencontrolling
• Dokumentation der Kostenentwicklung von Bau-

stellen (anhand Leistungsverzeichnis)
• Meldewesen/Mehraufwand bei vom Bauherrn zu

vertretenden Problemen
• Nachtragskalkulation / Fehleranalyse
• Rechtzeitige Freigabe von Nachträgen

 Ja
 Nein

• Vorräte
• Forderungen
• Rückstellungen
• Umsatzerlöse

• Bewertung
• Vollständigkeit
• Genauigkeit
• Periodenabgrenzung

 n
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 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
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 h

Komplexität und Subjektivität – hoch: Fort-
laufende Erfassung nach Menge und Wert 
sowie Überwachung des Fortschritts von 
Baustellen ist existentiell; nur so ist rechtzei-
tige und vollständige Erfassung von Unterde-
ckungen und ggf. Wertberichtigungs-/Rück-
stellungsbedarf zu ermitteln
Veränderbarkeit – hoch: täglich unvorherge-
sehene Ereignisse bei Baustellen möglich 
Veränderung: mittel – Schätzung von Bau-
fortschritt notwendig

 Ja
 Nein

 Ja
vgl. geson-
derte Doku-
mentation

n+4 „Abrechnungswesen“
Risiko: Sicherstellung Liquidität
• Zeitnahe Anforderung von Abschlagszahlungen
• Unmittelbare Schlussabrechnung nach Abnahme

Bauvorhaben anhand Aufmaß (Übergabeproto-
koll = Ende Werkvertrag)

 Ja
 Nein


• Vorräte
Forderungen

• Umsatzerlöse

• Bewertung
• Ausweis
• Vollständigkeit
• Genauigkeit
• Periodenabgrenzung

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
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 h

Komplexität – hoch: Umgang mit Anzahlun-
gen buchhalterisch anspruchsvoll; 
Bauschlussabrechnung aufwändig
Veränderung – mittel: Baustellenverlauf 
schlecht planbar, auch aufgrund externer 
Einflüsse i.d.R. hohe Rechnungsbeträge 

 Ja
 Nein

 Ja
vgl. geson-
derte Doku-
mentation

n+m …

LEGENDE
1 Verständnisgewinnung – Geschäftstätigkeit; Umfeld; Rechnungslegungsgrundsätze

2 Verständnisgewinnung – Prüfungsbezogenes internes Kontrollsystem (IKS)

3 Verständnisgewinnung – Teambesprechung

4 Risikoidentifizierung – Identifizierung Risiken auf Abschlussebene
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Modellhafte Darstellung des Risikomodells nach neuen GoA (ISA [DE] 315 (Revised 2019)) – unverbindliches Praxisbeispiel 

5 Risikoidentifizierung – Relevante Aussagen/Verstehen inhärenter Risikofaktoren/Wesentliche Kategorien von Geschäftsvorfällen
sowie relevante Kontrollen

6 Risikobeurteilung – Beurteilung der Risiken auf Abschlussebene

7 Risikobeurteilung – Klassifizierung der beurteilten Risiken für wesentliche falsche Darstellungen
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